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  Beschlussvorlage 
 
 
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid   
Der Wahlleiter  
Wahlamt  
  
 Vorlage Nr. BV/1443/14 
 Datum: 28.08.2020 
 
 

Gremium Sitzung am öffentlich 

Wahlausschuss 15.09.2020 öffentlich 

 
 
 

Tagesordnung 

 
Feststellung des Wahlergebnisses zur Wahl des/der Bürgermeisters/in der 
Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Wahlausschuss stellt fest, dass die in der Anlage genannte Bewerberin / der in 
der Anlage genannte Bewerber für das Amt der Bürgermeisterin / das Amt des 
Bürgermeisters der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid gewählt ist. 
 
 

Begründung: 

 
Nach § 34 Absatz 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (KWahlG) in Verbindung mit § 46b KWahlG stellt der Wahlausschuss fest, 
wie viele Stimmen für die Bewerber abgegeben worden sind und welche/r 
Bewerber/in gewählt ist. 
 
Hierbei ist der Wahlausschuss gemäß § 34 Absatz 2 KWahlG bzw. § 61 Absatz 2 
Kommunalwahlordnung (KWahlO) – jeweils in Verbindung mit § 46 b KWahlG bzw. § 
75a ff. KWahlO – an die von den Wahlvorständen getroffenen Entscheidungen 
gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu berichtigen. 
 
In der Sitzung stellt der Wahlausschuss nach § 61 Absatz 3 KWahlO in Verbindung 
mit § 75d KWahlO im Einzelnen fest: 

- die Zahl der Wahlberechtigten (Zahl der in den Wählerverzeichnissen 
eingetragenen Wahlberechtigten zuzüglich der Wahlberechtigten mit 
Wahlschein gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 KWahlG), 

-  die Zahl der Wähler, 

- die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen, 

- die auf die Bewerber jeweils entfallenen Stimmen und der danach gewählte 
Bewerber oder das Erfordernis einer Stichwahl. 
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Die Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl, obliegt nicht dem Wahlausschuss, 
sondern nach § 40 KWahlG der neuen Vertretung. 
 
Die Wahlniederschriften werden durch den Wahlleiter im Vorfeld der Sitzung auf 
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit geprüft, § 61 Absatz 1 KWahlO in 
Verbindung mit § 75a KWahlO. Das Ergebnis der Vorprüfung wird in der Sitzung 
bekanntgegeben. 
 
Die Anlage mit dem Wahlergebnis wird nach dem 13.09.2020 nachgereicht. 
 
 
 
 
Märzhäuser 
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